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1 Ausgangslage 

 

1.1 Die AC/DC Solar+Elektro GmbH verpflichtet sich allgemein 

zur Sorgfalt und zur Erbringung ihrer Leistungen und Lie-

ferungen in ausgezeichneter Qualität. Weiter verpflichtet 

sich die AC/DC Solar+Elektro GmbH zur sorgfältigen Aus-

wahl, Ausbildung und fachmännischen Arbeitsweise ihrer 

Mitarbeitenden. 

 

1.2  Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen re-
geln die Beziehungen zwischen der AC/DC Solar+Elektro 
GmbH und den Kunden.  

 

2 Geltungsbereich 
 

2.1 Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gel-
ten für sämtliche vertraglichen Leistungen und Lieferungen 
der AC/DC Solar+Elektro GmbH in der Schweiz. Abwei-
chungen davon sind für den Einzelfall schriftlich zu verein-
baren. Allfällige AGB des Kunden gelten für die Rechtsbe-
ziehungen mit der AC/DC Solar+Elektro GmbH nicht. Die 
AC/DC Solar+ Elektro GmbH schliesst demnach die Über-
nahme allfälliger AGB des Kunden, sofern im Einzelfall 
nicht schriftlich anders geregelt, aus. 

 

2.2 Die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen genann-

ten Leistungen und Lieferungen beziehen sich auf das in 

der Verfügungsmacht des Kunden stehende Gebäude. 

3 Leistungsumfang / Änderungen 

3.1  Die Offerten der AC/DC Solar+Elektro GmbH beruhen auf 

den Angaben des Kunden und haben eine Gültigkeits-

dauer von 30 Tagen. Die Überwälzung von Programm- und 

Preisänderungen der Zulieferanten auf den Kunden bleibt 

ausdrücklich vorbehalten.  

3.2 Pläne und Detailzeichnungen bleiben während der Offert-

phase geistiges Eigentum der AC/DC Solar+Elektro 

GmbH; sie dürfen weder kopiert noch an Dritte – schriftlich 

oder mündlich – weiter gegeben werden. 

3.3  Die Offerte und die daraus resultierende Auftragsbestäti-

gung beinhalten ausschliesslich die aufgeführten Leistun-

gen. Die Annahme der Offerte durch den Kunden ist er-

folgt, wenn er die Auftragsbestätigung unterzeichnet der 

AC/DC Solar+ Elektro GmbH retourniert hat.  

3.4 Änderungen können in Absprache mit der AC/DC So-

lar+Elektro GmbH vorgenommen werden. Eine allfällige 

zusätzliche Kostenfolge zu Lasten des Bestellers wird auf-

gezeigt und gemäss schriftlicher Absprache verrechnet.  

3.5 Referenzobjekte und Muster bieten ein mögliches Bild der 

Ausführung; sie sind lediglich Typenmuster und keinesfalls 

verbindlich. 

3.6  Die in der Auftragsbestätigung festgehaltenen Termine 

verlängern sich in angemessenem Umfang, wenn die Ver-

zögerung durch nicht von der AC/DC Solar+Elektro GmbH 

zu vertretende Umstände eintritt (höhere Gewalt). Als sol-

che nicht durch die AC/DC Solar+Elektro GmbH zu vertre-

tende Umstände gelten Naturereignisse, Schnee, Sturm, 

Krieg, Epidemien, Unfälle, Krankheit, erhebliche Betriebs-

störungen, Streik, Aussperrung, verspätete oder fehler-

hafte Zulieferung u.ä. Die vorstehende Aufzählung ist nicht 

abschliessend.  

 

3.7  Sofern der Kunde die Leistungen und Lieferungen der 

AC/DC Solar+Elektro GmbH nicht termingerecht annimmt, 

so ist die AC/DC Solar+Elektro GmbH berechtigt, nach ei-

genem Ermessen dem Kunden schriftlich eine Nachfrist zu 

setzen; nach erfolglosem Ablauf dieser Nachfrist vom Ver-

trag zurückzutreten sowie Ersatz der gemachten Aufwen-

dungen oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu ver-

langen. Soweit die AC/DC Solar+Elektro GmbH Lieferun-

gen erbringt, die nicht termingerecht abgenommen wer-

den, hat sie zudem das Recht, die entsprechenden Mate-

rialien in einem Lagerhaus auf Kosten des Kunden unter-

zubringen.  

 

4. Montage 

  

4.1 Der Kunde informiert die AC/DC Solar+Elektro GmbH über 

die Leitungsführung von Elektro-, Sanitär-, Abwasserlei-

tungen etc. im Mauerwerk. 

 

4.2 Bei Mitarbeit des Kunden oder seiner Hilfspersonen wird 

ein verrechenbarer Betrag pro Stunde vereinbart. Voraus-

setzung für die Mitarbeit ist die Fähigkeit, Arbeiten auf An-

leitung fachgerecht und zuverlässig auszuführen. 

 

4.3 Die Mitarbeit begründet kein arbeitsrechtliches Verhältnis. 

Sämtliche Mitwirkenden (Kunde/Hilfspersonen) müssen 

sich als SUVA versichert ausweisen und in der Lage sein, 

Arbeiten auch auf Dächern mit der nötigen Vorsicht und 

Sorgfalt auszuführen. Die AC/DC Solar+Elektro GmbH 

lehnt jede Haftung bei Unfällen ausdrücklich ab. Die Mitar-

beit erfolgt auf eigene Verantwortung und Gefahr. 

 

5 Zahlungsbedingungen Photovoltaikanlagen 

 

5.1 Da die Produzenten/Lieferanten generell erst nach Vor-

kasse liefern, gelten folgende Zahlungsbedingungen nach 

Eingang der unterzeichneten Auftragsbestätigung:  

 - 10 Tage netto Vorkasse Material (gem. Auftragsbestäti- 

  gung ohne Rabatt) 

- 10 Tage netto Schlussrechnung (nach Inbetriebnahme 

  der Anlage / erste Energieproduktion) 

- Die jeweils geltende MWST geht zu Lasten des Kunden 

- Der Verzugszins ab Verfall beträgt 5 %. 

 

5.2 Die AC/DC Solar+Elektro GmbH beginnt mit der Bestellung 

der Ware erst, wenn die Vorkasse Material gem. Ziffer 5.1 

geleistet wurde. 

 

5.3 Eigentumsvorbehalt: 

Sämtliche Bestandteile der Anlagen (gelieferte Waren) 

bleiben im Eigentum der AC/DC Solar+ Elektro GmbH bis 

zur vollständigen Bezahlung derselben. Zudem wird die 

AC/DC Solar+Elektro GmbH unwiderruflich dazu ermäch-

tigt, bei nicht Bezahlung der Ware nach eigenem Ermes-

sen den entsprechenden Eintrag im Eigentumsvorbehalts-

register anzumelden. 
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6 Anforderung von Förderbeiträgen und Bewilligungen 

 

6.1 Sofern das Anfordern von Förderbeiträgen (z.B. kantonale 

und kommunale Förderbeiträge usw.) als Bestandteil der 

Leistungen der AC/DC Solar+Elektro GmbH vereinbart 

wird, tritt die AC/DC Solar+Elektro GmbH als bevollmäch-

tigte Vertreterin des Kunden gegenüber den Behörden auf.  

6.2 Zwischen der AC/DC Solar+Elektro GmbH und dem Kun-

den (Grund- oder Gebäudeeigentümer) wird, sofern Leis-

tungen gemäss Ziffer 6.1 vereinbart wurden, eine schriftli-

che Vollmachtserklärung separat erstellt und unterzeich-

net. 

6.3 Die AC/DC Solar+Elektro GmbH führt in einem solchen 

Fall die notwendigen Anmelde- und Gesuchsverfahren für 

den Kunden aus und begleitet diese. 

6.4 Die AC/DC Solar+Elektro GmbH übernimmt keine Garantie 

für die Erteilung und Genehmigung von Förderbeiträgen 

oder Bewilligungen. 

6.5 Ferner übernimmt die AC/DC Solar+Elektro GmbH keiner-

lei Garantie für die Einhaltung behördlicher Fristen. Die 

Terminüberwachung ist Sache des Kunden und steht in 

dessen alleiniger Verantwortung. 

6.6  Die von der AC/DC Solar+Elektro GmbH gestellten Rech-

nungen sind geschuldet, auch wenn die Genehmigungs- 

oder Bewilligungsverfahren durch die Behörden noch nicht 

abgeschlossen sind, oder wenn Förderbeiträge oder Bewil-

ligungen durch Behörden verweigert werden.  

6.7 Der Kunde kann keinen Schadenersatz gegenüber der 

AC/DC Solar+Elektro GmbH fordern, falls es zu Terminver-

schiebungen kommt, (höhere Gewalt Ziff. 3.6 oder behörd-

licher Fristen Ziff. 6.5), und somit die Fördergelder (Bund, 

Swissgrid KEV/EIV, Kanton, Gemeinde usw.) gesenkt oder 

verweigert werden. 

7 Garantien 

 

Allgemeine Bestimmungen 

 

7.1 Der Kunde ist verpflichtet, das erstellte Werk innert 14 Ta-

gen zu prüfen. Liegen offensichtliche Mängel vor, so hat 

der Kunde dies der AC/DC Solar+Elektro GmbH unverzüg-

lich, spätestens jedoch innert vorerwähnter Frist, schriftlich 

anzuzeigen. Andernfalls gilt das Werk als abgenommen.  

Nicht sichtbare Mängel sind der AC/DC Solar+Elektro 

GmbH unverzüglich nach deren Entdecken schriftlich mit-

zuteilen.  

7.2 Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware sofort nach 

Ablieferung an den vereinbarten Ort zu prüfen. Liegen of-

fensichtliche Mängel vor, oder wurde eine andere als die 

bestellte Ware geliefert, so hat der Kunde dies der AC/DC 

Solar+Elektro GmbH unverzüglich bei der Ablieferung bin-

nen 24 Std. mündlich und schriftlich anzuzeigen. Andern-

falls gilt die Ware als abgenommen. 

 

7.3 Der Kunde hat keinen Anspruch darauf, dass ästhetische 

Vorgaben oder Wünsche, welche von ihm verlangt werden, 

auch tatsächlich umgesetzt werden können. Insbesondere 

können baurechtliche Vorgaben, oder Gründe die beim 

Hersteller oder Lieferanten liegen, dazu führen, dass kein 

Anspruch auf die Einhaltung ästhetischer Vorgaben be-

steht. 

 

7.4 Sofern durch den Kunden eigenhändig oder mittels Beizug 

Dritter Änderungs-, Montage-, Reparatur- oder Instandset-

zungsarbeiten durchgeführt werden, entfällt die Garantie 

der AC/DC Solar+Elektro GmbH vollumfänglich. 

 

7.5 Die AC/DC Solar+Elektro GmbH übernimmt keine Verant-

wortung für Kostenfolgen, wie Steueranpassungen, Eigen-

mietwertveränderung oder Gebühren/Abgaben auf Bun-

des-, Staatlicher- oder Gemeindeebene usw. 

 

 Garantie bei verkaufter Ware (reine Kaufverträge) 

 

7.6 Tritt die AC/DC Solar+Elektro GmbH lediglich als Verkäu-

ferin auf (z. B. Einbau der Ware durch Dritte oder bei Ein-

bau durch den Kunden selbst oder bei Ware, die nicht ein-

gebaut wird), so verjährt die Garantie nach 2 Jahren. Ein-

zelne Komponenten haben spezielle Garantiebestimmun-

gen, welche auf den Produktinformationsblättern aufgelis-

tet sind. Bei nicht sachgemässer Montage durch den Kun-

den oder Drittpersonen entfällt die Garantie vollumfänglich. 

Nutzen und Gefahr gehen ab Versanddatum der Ware vom 

Produzenten/Hersteller an den Kunden oder von der 

AC/DC Solar+Elektro GmbH auf den Kunden über.  

 

7.7 Die AC/DC Solar+Elektro GmbH behält sich das Recht vor, 

im Garantiefall zu entscheiden, ob Wandelung, Minderung, 

Ersatzvornahme oder Nachbesserung erfolgt. 

Garantie bei Werkverträgen 
 

7.8 Die Garantie beginnt mit dem Übergang von Nutzen und 

Gefahr, gem. Ziffer 9, zu laufen. Sie beträgt 2 Jahre für Ma-

terial und Arbeiten. Für elektrische Anlagen und Apparate 

beträgt sie 1 Jahr. 

Einzelne Komponenten haben spezielle Garantiebestim-

mungen, welche in den Produktinformationsblättern aufge-

listet sind. 

 

7.9 Die Garantie ist ausgeschlossen bei Schäden durch Natur-

ereignisse (höhere Gewalt) oder Witterungseinflüsse (Ge-

witter, Hagelschlag, Wind etc. gem. Ziffer 3.6) 

 

7.10 Keine Garantie wird bei Glasbruch geleistet; es wird der 

Abschluss einer separaten Glasbruchversicherung emp-

fohlen. 

 

7.11 Der Garantieanspruch erlischt bei nicht sachgemässer Be-

handlung durch den Kunden, seine Hilfspersonen oder 

Dritte, insbesondere bei Reparaturen oder anderen Eingrif-

fen, die nicht durch die AC/DC Solar+Elektro GmbH aus-

geführt wurden. 

 

7.12 Garantieansprüche müssen ohne Verzug bei der AC/DC 

Solar+Elektro GmbH angemeldet werden. Die AC/DC So-

lar+Elektro GmbH hat das Recht, die Garantieleistungen 

zu prüfen und Schäden selber zu beheben. Forderungen 

von Drittfirmen werden abgelehnt.  

 

mailto:info@solarundelektro.ch
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7.13 Sind lediglich eingebaute Komponenten mangelhaft (Pro-

duktemangel Ziff. 7.8), war die Montage hingegen mangel-

frei (vgl. Ziff. 7.15), so liefert die AC/DC Solar+Elektro 

GmbH nur diese mangelhaften Komponenten, gemäss den 

Garantieleistungen, an den Kunden. Mindestens die mit 

dem Ersatz der mangelhaften Komponenten zusammen-

hängenden Mangelsuchkosten, Montage-, Anfahrts- und 

Rückfahrtkosten müssen hingegen vom Kunden an die 

AC/DC Solar+Elektro GmbH (gemäss dem im Zeitpunkt 

der Garantie geltenden Regiestundenblatt AC/DC So-

lar+Elektro GmbH) bezahlt werden. 

 

7.14 Die AC/DC Solar+Elektro GmbH behält sich das Recht vor, 

im Garantiefall zu entscheiden, ob Wandelung, Minderung, 

Ersatzvornahme oder Nachbesserung erfolgt.  

Garantieerweiterung auf reine Montagearbeiten 
 

7.15 Auf der Homepage oder in Werbeunterlagen spricht die 

AC/DC Solar+Elektro GmbH von der Montagegarantie; ge-

meint ist die erweiterte Garantieleistung auf reine Monta-

gearbeiten. 

7.16 Die AC/DC Solar+Elektro GmbH übernimmt die Garantie-

leistung auf die reinen Montagearbeiten für die Dauer von 

5 Jahren. Die Garantiefrist für die Montagearbeiten beginnt 

nach dem erstellten Werk, gem. Ziffer 7.1, zu laufen. 

7.17 Die AC/DC Solar+Elektro GmbH übernimmt im Rahmen 

der Garantieleistung für die Montage sämtliche Kosten für 

die Behebung der Montagemängel, falls nachweislich die 

Montage mangelhaft war. Der Mangel ist vom Kunden zu 

beweisen. Stellt sich nach erfolgter Erstintervention oder 

nach Abschluss der Mangelsuchkosten heraus, dass ein 

Fall von Ziff. 7.8 vorliegt, so kann die AC/DC Solar+Elektro 

GmbH die bereits entstandenen Kosten (gemäss dem im 

Zeitpunkt der Garantieleistung geltendem Regiestunden-

blatt AC/DC Solar+Elektro GmbH) in Anwendung von Ziff. 

7.13 auf den Kunden überwälzen und der Kunde ist ver-

pflichtet, diese Kosten zu übernehmen. 

7.18 Die AC/DC Solar+Elektro GmbH behält sich im Garantie-

leistungsfall den Entscheid vor, ob Wandelung, Minderung 

oder Ersatzvornahme und im weiteren Nachbesserung er-

folgt. 

7.19 Die erweiterte Garantieleistung auf reine Montagearbeiten 

kommt nur bei PV-Neuanlagen zur Anwendung, welche 

eine Leistung von 1-29.9 kWp gemäss geltender Auftrags-

bestätigung/Werkvertrag aufweisen und komplett durch die 

AC/DC Solar+Elektro GmbH realisiert wurden (Planung 

und Installation).  

 Leistungsgarantie 

7.20 Die Leistungsgarantie der AC/DC Solar+Elektro GmbH be-

ginnt mit der Inbetriebnahme des Werks. Sie beträgt 2 

Jahre. Einzelne Komponenten haben spezielle Garantie-

bedingungen, welche in den Produktinformationsblättern 

aufgelistet sind.  

Diese Leistungsgarantie greift nur, sofern sich die ge-

samte Anlage noch vollständig und in mängelfreiem 

Zustand befindet. Weiter greift die Leistungsgarantie nur, 

sofern nicht der Kunde oder Dritte Arbeiten irgendwel-

cher Art an der Anlage vorgenommen haben.  

Besondere Bestimmungen für Garantieleistungen  

Speicher/Batterien 

7.21 Die seitens der Hersteller / Produzenten abgegebenen Ga-

rantieleistungen sind in den Produktinformationsblättern 

aufgelistet. Diese Garantie greift, gemäss den Produzen-

ten und Lieferanten nur, sofern sich die gesamte Anlage 

noch vollständig und in mängelfreiem Zustand befindet, 

und keine unsachgemässen Arbeiten irgendwelcher Art 

durch den Kunden oder Dritte an den Geräten vorgenom-

men wurden. Die genauen Bedingungen zur Leistungsga-

rantie zu Speicher/Batterien werden dem Kunden in sepa-

raten AGB klar und verständlich kommuniziert. 

  

8 Ertragsberechnung 

 

8.1 Die Ertragsberechnung ist lediglich ein Referenzwert.  

8.2 Als Referenzwert wird das Ertragsberechnungstool PVGis 

(<http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/>) mit einem Gesamtsys-

temverlust von 14 % angenommen.  

8.3 Weitergehende Ertragsverluste sind wetterbedingt und u.a. 

auf Degration der Module, Kabel, Verschattungsobjekte 

und grobe Verschmutzung zurückzuführen. 

 

9 Nutzen und Gefahr 

 

Nutzen und Gefahr der bestellten Ware – wenn schriftlich 

nicht anders vereinbart - geht spätestens am Tag der Ma-

terialablieferung am vereinbarten Ort auf den Kunden über. 

10 Informationspflicht 

 

Die AC/DC Solar+Elektro GmbH und der Kunde verpflich-

ten sich gemeinsam, sich gegenseitig rechtzeitig auf be-

sondere sachliche Voraussetzungen sowie auf gesetzli-

che, behördliche oder andere Bestimmungen aufmerksam 

zu machen, die in irgendeiner Art und Weise für die Instal-

lation und den Gebrauch der Lieferungen der AC/ DC So-

lar+Elektro GmbH von Bedeutung sein könnten. Weiter in-

formieren sich die Parteien gegenseitig umgehend über 

Hindernisse, die die Erfüllung des geschlossenen Vertra-

ges in Frage stellen oder zu unzweckmässigen oder uner-

wünschten Ergebnissen führen könnten. 

 

11 Haftung 

 

 AC/DC Solar+Elektro GmbH steht gegenüber dem Kun-

den für die sorgfältige Ausführung ihrer Leistungen ein. 

AC/DC Solar+Elektro GmbH haftet nur für vorsätzlich 

oder grobfahrlässig verursachte Schäden. Weiterge-

hende Haftungsansprüche, insbesondere Forderungen 

aus mittelbaren und indirekten Schäden, Folgeschäden, 

unvorhersehbare Schäden und reine Vermögensschä-

den (z.B. Umsatzausfälle, entgangener Gewinn, ausge-

bliebene Einsparungen, Regressforderungen etc.) sind 

ausgeschlossen. 
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12 Rechtsgrundlage und Gerichtsstand 

 

12.1 Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht. Soweit 

nicht anders geregelt, gilt SIA 118 und subsidiär das 

schweizerische Obligationenrecht. Die Bestimmungen 

des „Wiener Kaufrechts (CISG)“ sowie die Kollisionsnor-

men des Bundesgesetzes (CH) über das Internationale 

Privatrecht sind ausdrücklich wegbedungen. 

 

12.2 Ausschliesslicher Gerichtsstand sind die ordentli-

chen Gerichte von Luzern.  

 

13 Schlussbestimmungen 

 

13.1 Bei Personengesellschaften als Kunden haften die Ge-

sellschafter der AC/DC Solar+Elektro GmbH gegenüber 

als Solidarschuldner. 

 

13.2 Rechte und Pflichten aus dem Vertrag können durch den 

Kunden nur mit schriftlicher Zustimmung der AC/DC So-

lar+Elektro GmbH auf Dritte übertragen werden. 

 

13.3 Zusammen mit dem Vertrag/Werkvertrag enthalten diese 

AGB den gesamten Vertragswillen der Vertragschlies-

senden. Vertrag/Werkvertrag und AGB ersetzen alle 

diesbezüglichen früheren schriftlichen und mündlichen 

Abreden zwischen den Parteien. Nebenabreden zwi-

schen den Parteien sind nicht getroffen worden. Sämtli-

che Zusätze oder Ergänzungen dieser AGB oder korres-

pondierender Verträge bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform und der Bestätigung durch die Parteien. Dies 

gilt auch für eine Aufhebung des Schriftformerfordernis-

ses. 

 

13.4 Sollte eine Bestimmung dieser AGB nicht vollstreckbar 

oder ungültig sein, so fällt sie nur im Ausmasse ihrer Un-

vollstreckbarkeit oder Ungültigkeit dahin und ist im Übri-

gen durch eine gültige und vollstreckbare Bestimmung zu 

ersetzen, die eine gutgläubige Partei als ausreichenden 

wirtschaftlichen Ersatz für die ungültige und/oder nicht 

vollstreckbare Bestimmung ansehen würde. Die übrigen 

Bestimmungen dieser AGB bleiben unter allen Umstän-

den bindend in Kraft. Dies gilt auch entsprechend für den 

Fall, dass eine Regelungslücke besteht. 

13.5 Die AC/DC Solar+Elektro GmbH behält sich die jederzei-

tige Änderung dieser vorliegenden AGB ausdrücklich 

vor. Die neuen Bedingungen werden dem Kunden be-

kannt gegeben und gelten ohne Widerspruch innert Mo-

natsfrist als genehmigt. 

 

13.6 Die vorliegenden AGB der AC/DC Solar+Elektro 

GmbH sind integrierender Bestandteil sämtlicher Of-

ferten / Angebote, schriftlicher und mündlicher Auf-

trags- sowie Email-Bestätigungen. 

 

 

Neudorf, 01.01.2024 
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